
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1976/7/28 9Os86/76,
13Os147/76

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.07.1976

Norm

StGB §32

StPO §260 Abs1 Z1

Rechtssatz

Für die Stra7estsetzung ist allein der im Urteilssatz enthaltene Ausspruch strafsatzerhöhender Umstände

entscheidend, eine bloße Erwägung in den Gründen reicht nicht aus.

Entscheidungstexte

9 Os 86/76

Entscheidungstext OGH 28.07.1976 9 Os 86/76

13 Os 147/76
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